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Dann wäre das wohl ein Fall für den Schulleiter, auf Grundlage von NSchG § 43 ...

(5) 1
Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat innerhalb von drei Tagen Einspruch einzulegen, wenn
nach ihrer oder seiner Überzeugung ein
Beschluss einer Konferenz, des Schulvorstandes, eines Ausschusses, einer
Bildungsgangsgruppe oder einer Fachgruppe
1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstößt,
2. gegen eine behördliche Anordnung verstößt,
3. gegen allgemein anerkannte pädagogische Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe verstößt
oder
4. von unrichtigen tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht oder auf sachfremden Erwägungen
beruht.
2Über die Angelegenheit hat die Konferenz, der Schulvorstand oder der Ausschuss in einer
Sitzung, die frühestens am Tag nach der Einlegung des Einspruchs stattfinden darf, nochmals
zu beschließen. 3Hält die Konferenz, der Schulvorstand oder der Ausschuss den Beschluss
aufrecht, so holt die Schulleiterin oder der Schulleiter die Entscheidung der Schulbehörde ein. 4
In dringenden Fällen kann die Entscheidung vor einer nochmaligen Beschlussfassung nach Satz
3 eingeholt werden. 5Der Einspruch und das Einholen einer schulbehördlichen Entscheidung
haben aufschiebende Wirkung. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten in Bezug auf Entscheidungen, die der
oder dem Vorsitzenden einer Teilkonferenz übertragen worden sind, entsprechend.
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